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I Allgemeines 

§1 Gleichheit der Geschlechter 

(1) Alle Formulierungen gelten für alle Geschlechter in gleicher Weise.


§2 Geltungsbereich 

(1) Mitglieder der Fachschaft Musik sind alle Direktstudierenden der Universität 
Potsdam, die Musik und Musikpädagogik in folgenden Studiengängen 
studieren:


(a) „priMus“ - Lehramt Primarstufe


(b) Lehramt Sekundarstufen


§3 Rechte der Mitglieder der Fachschaft   

(1) Jedes Mitglied der Fachschaft hat ein Wahlrecht und das Recht zur Teilnahme 
an Urabstimmungen und Vollversammlungen.


§4 Organe der Fachschaft: 

(1) Organe der Fachschaft sind:


(a) Vollversammlung


(b) Wahlausschuss


(c) Fachschaftsrat Musik


II Vollversammlung 

§5 Die Vollversammlung  

(1) Die Vollversammlung der Fachschaft ist eine Versammlung ihrer Mitglieder und 
bildet das oberste, beschlussfähige Organ der Fachschaft.


(2) Im Falle von Abwesenheit eines Mitgliedes ist die Vertretung durch ein anderes 
Mitglied nicht möglich.


§6 Einberufung der Vollversammlung 

(1) Die Vollversammlung der Fachschaft Musik wird zu aktuellem Anlass nach 
Beschluss des Fachschaftsrats oder auf schriftlichen Antrag an den 
Fachschaftsrat von mindestens zehn (10) Mitgliedern der Fachschaft durch den 
Fachschaftsrat einberufen. 
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(2) Ordentliche Vollversammlungen müssen mindestens vierzehn (14) Tage vorher in 
geeigneter, allen Mitgliedern der Fachschaft zugänglicher Weise, angekündigt 
werden; mindestens jedoch auf der Webseite und per Aushang im Gebäude des 
Bereichs Musik und Musikpädagogik.


(3) Außerordentliche Vollversammlungen müssen mindestens sieben (7) Tage vorher 
in geeigneter, allen Mitgliedern der Fachschaft zugänglicher Weise, angekündigt 
werden; mindestens jedoch auf der Webseite und per Aushang im Gebäude des 
Bereichs Musik und Musikpädagogik.


(4) Der Fachschaftsrat hat in geeigneter Weise, mindestens jedoch auf der Website 
und per E-Mail-Verteiler, die Tagesordnung der Vollversammlung mindestens 
drei (3) Tage vor der Vollversammlung zu veröffentlichen.


(5) Beschlüsse der außerordentlichen Vollversammlung müssen, wenn ihre 
Wirkungsdauer ein (1) Semester übersteigt, durch die nächste ordentliche 
Vollversammlung bestätigt werden.


(6) Eine Vollversammlung kann nur zu solchen Punkten Beschlüsse fassen, die auf 
der laut §6 Art.4 veröffentlichten Tagesordnung aufgelistet wurden.


(7) Zur Absage einer Vollversammlung ist eine Mehrheit von zwei Dritteln (2/3) der 
zu einer Sitzung anwesenden gewählten und assoziierten Mitglieder des 
Fachschaftsrats notwendig.


(8) Eine ordentliche Vollversammlung kann nach §6 Art. 7 bis zu zwei (2) Tage 
vorher durch Beschluss des Fachschaftsrats abgesagt werden. Innerhalb von 
zwei (2) Wochen muss eine außerordentliche Vollversammlung folgen. Die  
Einladung erfolgt gemäß §6 Art. 3.


(9) Außerordentliche Vollversammlungen können nicht abgesagt werden.


(10)Eine korrekt angekündigte Vollversammlung ist nur dann voll beschlussfähig, 
wenn mindestens zehn (10) Mitglieder der Fachschaft anwesend sind. 


(11)Pro Semester soll mindestens eine (1) Vollversammlung stattfinden.


III Fachschaftsrat 

§7 Der Fachschaftsrat  

(1) Der Fachschaftsrat ist beschlussfähiges und ausführendes Organ der 
Fachschaft, er ist jedoch an die vorgegebenen Richtlinien und Beschlüsse der 
Vollversammlung, so wie die Satzung der Fachschaft gebunden. 
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(2) Der Fachschaftsrat besteht aus höchstens sechs (6) ordentlichen Mitgliedern. 
Nähere Spezifikationen der Sitzverteilung sind §3 der Wahlordnung der 
Fachschaft der Musik und Musikpädagogik zu entnehmen.


(3) Alle Mitglieder der Fachschaft haben die Möglichkeit sich innerhalb einer 
Sitzung des Fachschaftsrats ebendiesem vorzustellen und können durch eine 
einfache Mehrheit der gewählten Mitglieder assoziiert werden.


(4) Der Fachschaftsrat kann höchstens halb so viele assoziierte Mitglieder 
aufnehmen, wie gewählte Mitglieder im Fachschaftsrat tätig sind. Bei einer 
ungeraden Anzahl an gewählten Mitgliedern wird die Zahl der möglichen 
Aufnahme von assoziierten Mitgliedern abgerundet.


(5) Assoziierte Mitglieder können durch ein Misstrauensvotum durch die Mehrheit 
der gewählten Mitglieder abgewählt werden. 


(6) Assoziierte Mitglieder haben kein Recht über Finanzentscheidungen innerhalb 
des Fachschaftsrats mitzuentscheiden, ihre Perspektive ist jedoch ausdrücklich 
gewünscht.


§8 Sitzungen des Fachschaftsrats  

(1) Der Fachschaftsrat soll sich mindestens ein (1) Mal im Monat treffen. 


(2) Eine Sitzung muss eine (1) Woche vorher, für alle Mitglieder des Fachschaftsrats 
zugänglich, angekündigt worden sein.


(3) Die Sitzungen des Fachschaftsrats sollen öffentlich sein.


(4) Der Fachschaftsrat hat das Recht, sich eine Geschäftsordnung zu geben.


(5) Das Protokoll einer Sitzung ist binnen zehn (10) Tagen auf der Webseite oder 
durch Aushang zu veröffentlichen.


(6) Eine Überschreitung der Veröffentlichungsfrist ist zu begründen.


(7) Die Mitglieder des Fachschaftsrats sind grundsätzlich dazu verpflichtet an den 
Sitzungen des Fachschaftsrats teilzunehmen.


(8) Die Mitglieder des Fachschaftsrats sind grundsätzlich dazu verpflichtet, an 
Veranstaltungen des Fachschaftsrats teilzunehmen und deren Planung und 
Durchführung aktiv zu unterstützen.


(9) Alle Aufgaben sind von den Mitgliedern des Fachschaftsrats nach bestem 
Wissen und Gewissen pünktlich auszuführen.


(10)Führen einzelne Mitglieder des Fachschaftsrats die in §8 Abs. 7, §8 Abs. 8 und 
§8 Abs. 9 nicht ordnungsgemäß aus, können ebd. Mitglieder des 
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Fachschaftsrats durch ein Misstrauensvotum durch eine einfache Mehrheit der 
gewählten Mitglieder abgewählt werden.


§9 Beschlussfähigkeit der Sitzung des Fachschaftsrats  

(1) Eine Sitzung ist beschlussfähig, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:


(a) Es sind mindestens halb so viele gewählte und assoziierte Mitglieder des 
Fachschaftsrats anwesend wie es ordentliche Mitglieder gibt.


(b) Es wurde zur Sitzung nach §8 Art. 2 ordnungsgemäß eingeladen.


(2) Ist eine Sitzung nicht beschlussfähig, sodass anstehende Beschlüsse nicht 
verabschiedet werden können, so ist der erste Tagesordnungspunkt der 
nächsten Sitzung, unabhängig von ihrer Beschlussfähigkeit, für ausschließlich 
diese Beschlüsse beschlussfähig, sofern mindestens ein (1) gewähltes Mitglied 
des Fachschaftsrats anwesend ist. In der fristgerechten Einladung für die 
nächste Sitzung muss auf diese Regelung hingewiesen werden und die 
entsprechenden Beschlüsse genannt werden. Falls die Entscheidung ein (1) 
Semester übersteigt, muss bei der nächsten ordentlichen Sitzung erneut über 
ebd. ein Entschluss gefasst werden.


§10 Abstimmungen im Fachschaftsrat  

(1) Alle anwesenden, gewählten und assoziierten Mitglieder des Fachschaftsrats 
haben jeweils genau eine (1) Stimme im Fachschaftsrat. 


(2) Die restlichen Mitglieder der Fachschaft haben keine Stimme im Fachschaftsrat.


(3) Ein Antrag gilt als angenommen, wenn es eine einfache Mehrheit für ebendiesen 
gibt.


(4) Zur Einberufung oder Absage einer Vollversammlung ist eine Mehrheit von zwei 
Dritteln (2/3) der zu einer Sitzung anwesenden Mitglieder des Fachschaftsrats 
notwendig. Siehe Näheres in §6.


(5) Der Fachschaftsrat kann Umlaufbeschlüsse fassen, so wie es in der 
übergeordneten Satzung der Studierendenschaft (§6a.1) geregelt ist.


§11 Klausurtagung des Fachschaftsrats  

(1) Die Klausurtagung soll einmal im Jahr - im besten Falle in der vorlesungsfreien 
Zeit (Empfehlung September) - stattfinden. 


(2) An der Klausurtagung sollen alle gewählten und assoziierten Mitglieder des 
Fachschaftsrats teilnehmen. Die Teilnahme anderer Mitglieder der Fachschaft ist 
fakultativ, darf aber nicht aktiv durch den Fachschaftsrat verwehrt werden.
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(3) Die Klausurtagung ist zu jeder Zeit beschlussfähig, sofern sie gemäß §8 Abs. 2, 
rechtzeitig angekündigt wird. Beschlüsse können dann nach §9 Abs.1 (a) 
bestätigt werden.


(4) Mitglieder der Fachschaft Musik, die sich in anderen Gremien engagieren, sollen 
zur Klausurtagung eingeladen werden. Ihre Teilnahme ist nicht verpflichtend.


(a) Auf der Klausurtagung soll die Vorgehensweise innerhalb der Gremien 
erklärt, aktuelle Themen besprochen und gemeinsame Ziele für das 
kommende Jahr beschlossen werden.


§12 Referate des Fachschaftsrats 

(1) In der konstituierenden Sitzung nach Abschluss der Wahlen müssen folgende 
Referate durch möglichst unterschiedliche Mitglieder des Fachschaftsrats 
besetzt werden. Assoziierte Mitglieder sind nicht als Kandidaten zugelassen.


(a) Vorsitz


(b) Finanzreferat


(c) VeFa-Vertretung


(2) Der Vorsitz des Fachschaftsrats, das Finanzreferat und die VeFa-Vertretung 
können durch konstruktives Misstrauensvotum durch die Mehrheit der 
gewählten Mitglieder abgewählt werden.


(3) Der Fachschaftsrat sollte zur Wahrnehmung seiner Aufgaben weitere Referate 
bilden und eine gerechte Arbeitsteilung gewährleisten. Ziel muss immer die 
optimale und umfassende Wahrnehmung seiner Aufgaben, wie bspw. Beratung, 
Gremienkoordination, Marketing, Protokoll, IT-Verwaltung und digitale 
Kommunikation, sein. Die Organisation dieser Aufgabenbereiche soll in der 
Geschäftsordnung des Fachschaftsrats (siehe §8 Abs.4) festgehalten und 
veröffentlicht werden. Die in diesem Absatz genannten Aufgabenbereiche 
können durch assoziierte Mitglieder übernommen werden.


(4) Die Vertreter der zusätzlich geschaffenen Aufgabenbereiche können durch 
konstruktives Misstrauensvotum durch die Mehrheit der gewählten und 
assoziierten Mitglieder abgewählt werden.


(5) Vorsitz: Zu Beginn jeder Amtszeit müssen die Mitglieder des neu gewählten 
Fachschaftsrats aus ihrer Mitte den Vorsitz sowie deren Stellvertretung neu 
bestimmen.


(a) Der Vorsitz leitet die Sitzungen des Fachschaftsrats, sofern sich dieser nicht 
entschließt mit einfacher Mehrheit die Leitung einem anderen Mitglied der 
Fachschaft zu übertragen. Der Vorsitz muss schriftliche Anträge von 
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Mitgliedern der Fachschaft einbringen und persönlich anwesenden 
Mitgliedern ein Rederecht gewähren.


(b) Der Vorsitz koordiniert die interne Arbeit des Fachschaftsrats und ist die als 
erstes zu konsultierende Person für Angelegenheiten innerhalb des 
Fachschaftsrats.


(c) Bei allen Aufgaben hat der Vorsitz Objektivität und Unparteilichkeit zu 
bewahren.


(d) Die Stellvertretung unterstützt in Absprache mit dem Vorsitz diese in der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben und vertritt sie bei Bedarf.


(6) Finanzreferat: Zu Beginn jeder Amtszeit müssen die Mitglieder des neu 
gewählten Fachschaftsrats aus ihrer Mitte das Finanzreferat bestimmen.


(a) Zu den Aufgaben des Finanzreferats gehören die Verwaltung des Vermögens 
der Fachschaft, der Abruf von Geldern aus dem zugeteilten Budget der 
Fachschaft, die Vornahme finanzieller Transaktionen und die Beratung und 
Unterstützung der Fachschaft bei der Durchführung von Projekten und 
Veranstaltungen. 


(b) Das Finanzreferat hat die Pflicht zur ordentlichen Buchführung.


(c) Das Finanzreferat hat seine Handlungen gegenüber der FinanzreferentInnen 
des AStA zu verantworten.


(d) Das Finanzreferat legt mindestens einmal im Jahr oder auf Forderung der 
Vollversammlung Rechenschaft gegenüber der Vollversammlung ab.


(e) Das Finanzreferat hat zum Ende eines jeden Haushaltsjahres, also im 
jeweiligen September, dem Fachschaftsrat einen Haushaltsplan für das 
kommende Jahr vorzulegen. Dieser muss vom Fachschaftsrat genehmigt 
und anschließend veröffentlicht werden.


(f) Innerhalb von vier (4) Wochen können Mitglieder der Fachschaft, die den 
Haushaltsplan beanstanden, dazu, gemäß §6 Abs.1, eine außerordentliche 
Vollversammlung einberufen.


(g) Es ist dem Finanzreferat möglich, per Beschluss des Fachschaftsrats von 
diesem Haushaltsplan abzuweichen.


(h) Empfehlung: Alle Unterlagen sollten zur Minimierung des Kontrollrisikos 
einmal im Monat von einem gewählten oder assoziierten Mitglied des 
Fachschaftsrats auf sachliche und rechnerische Richtigkeit überprüft 
werden.
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(7) VeFa-Vertretung: Zu Beginn jeder Amtszeit müssen die Mitglieder des 
Fachschaftsrats aus ihrer Mitte eine Vertretung für die Versammlung der 
Fachschaften (VeFa) bestimmen.


(a) Zu den Aufgaben gehören die Vertretung der Interessen der Fachschaft in 
der VeFa, die Einbringung von Anträgen, die Wahrnehmung des 
Stimmrechtes und die Berichterstattung über die Sitzungen.


§13 Wahl des Fachschaftsrats  

(1) Die Wahl des Fachschaftsrats und alle damit verbundenen Prinzipien, Auf- 
gaben und Pflichten erfolgen nach der „Wahlordnung der Fachschaft Musik und 
Musikpädagogik zur Wahl des Fachschaftsrats“. 


(2) Eine Änderung der Wahlordnung der Fachschaft kann bei einer Vollversammlung 
gemäß §6 erfolgen.


§14 Vorgezogene Neuwahlen  

(1) Zu vorgezogenen Neuwahlen des Fachschaftsrats kommt es, wenn eine der 
beiden folgenden Bedingungen erfüllt ist: 


(a) Die Vollversammlung erzwingt mit zwei Drittel (2/3) aller abgegebenen, 
gültigen Stimmen eine vorgezogene Neuwahl des Fachschaftsrats. 


(b) Der Fachschaftsrat löst sich mit einer Mehrheit von zwei Drittel (2/3) seiner 
gewählten Mitglieder selbst auf.


(2) Der neue Fachschaftsrat muss spätestens zwei (2) Wochen nach Bekanntgabe 
des Wahlergebnisses einer Neuwahl konstituiert sein. 


(3) Die Neuwahlen finden im Rahmen der „Wahlordnung der Fachschaft Musik und 
Musikpädagogik zur Wahl des Fachschaftsrats“ statt.  

IV Satzung 

§15 Satzungsänderung 

(1) Eine Änderung dieser Satzung kann bei einer Vollversammlung gemäß §6 
erfolgen.


§16 In-Kraft-Treten 

(1) Diese Satzung tritt ab der Bekanntmachung in Kraft.


(a) Der aktuelle Fachschaftsrat (Mai 2019 - voraussichtlich Mai 2020) hat eine 
Umstellungszeit von acht (8) Wochen, um gemäß dieser Satzung zu handeln.
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